
Schulordnung 

Geltungsbereich
Diese Schulordnung betrifft das Verhalten der 
Nutzerinnen und Nutzer in den Schulhäusern, 
in den Kindergärten und den Anlagen der 
Birsfelder Schulen. Sie wird ergänzt durch die 
Hausordnungen der Schulhäuser und des 
Kindergartens. 

Grundsatz
Die Schulordnung regelt grundsätzliche 
Themen. Auf die Bedürfnisse der Kollegien, der 
Hauswarte und Hauswartinnen sowie der 
Schülerinnen und Schüler ist gegenseitig 
Rücksicht zu nehmen. Schulhausspezifische 
Anliegen werden zwischen den entsprechenden 
Teamleitungen, den Kollegien und den 
Hauswarten und Hauswartinnen direkt geregelt.
Für ungelöste Konflikte ist die Schulleitung 
zuständig.

Schulweg
Die Kinder kommen in der Regel zu Fuss in den 
Unterricht.
Die Erziehungsberechtigten tragen die 
Verantwortung für den Schulweg. Über die 
Benutzung von Trottinetts, Fahrrädern und das 
damit verbundene Tragen von Schutzhelmen 
entscheiden die Erziehungsberechtigten, 
vorbehalten bleiben spezielle Regelungen in 
den Kindergärten und in den Schulhäusern.

Schulordnung 

Betrieb
Alle Benutzerinnen und Benutzer behandeln 
Gebäude, Gelände und Anlage achtsam und 
schonend.

Ab den Herbstferien bis zu den Frühlingferien 
werden in den Schulzimmern Finken getragen. 
Die Schuhe werden vor dem Zimmer im Gang 
deponiert. 

Das Schulhauskollegium regelt die 
Pausenaufsicht.

Die grosse Pause findet grundsätzlich im Freien 
statt.

Sämtliche fahrbaren Untersätze (z.B. Trottinett, 
Skateboard usw.) werden im Schulhaus 
getragen.

Handy, elektronische Geräte und Spielzeug 
gehören grundsätzlich nicht in die Schule. 
Während der Unterrichtszeiten sieht und hört 
man Geräte weder in den Schulgebäuden, noch 
auf dem Schulhausareal. Andernfalls werden 
sie von der Lehrperson eingezogen und können 
vom Schüler oder der Schülerin am Ende es 
Unterrichtshalbtages wieder abgeholt werden. 
Im Wiederholungsfall bleibt das Gerät bei der 
Lehrperson in Gewahrsam, bis die 
Erziehungsberechtigten es abholen.
Die Lehrpersonen haften nicht für Defekte an 
diesen Geräten. Die Haftung ist auch bei 
Diebstahl ausgeschlossen.
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